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Norm

WEG 1975 §17 Abs2

Rechtssatz

Eine abstrakte Rechtsbelehrungsp icht dem einzelnen Wohnungseigentümer gegenüber über allgemeine

Verjährungsfristen eines dem Wohnungseigentümer selbst gegen den Erstverkäufer zustehenden Anspruches geht

über die Interessenswahrungsp icht des Verwalters hinaus. Es gehört nicht zu den typischen Verwalterp ichten, nicht

von ihm selbst geltend zu machende Ansprüche evident zu halten und den Berechtigten vor einer allgemeinen

Verjährung zu warnen.
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